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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Jugendliche und Kinder,

auf Feld, Wald und Flur haben sich in den ver-
gangenen Monaten wieder einige Hinterlas-
senschaften angesammelt. Zeit also, um mal 
wieder einen Dorfputz in und um die Gesamt-
gemeinde Schopfloch durchzuführen und den 
Müll, der verstreut herumliegt, einzusammeln.

Zusammen mit engagierten Mitstreitern ver-
anstaltet die Gemeinde deshalb mal wieder 
einen Dorfputz. Hierbei möchte ich auch vor-
ab schon dem Sportverein Schopfloch, der Ju-
gend des Sportvereins Oberiflingen und den 
Feuerwehrabteilungen danken, welche hier 
jetzt tatkräftig unterstützen.

Der gemeinsame Dorfputz findet am Samstag, dem 22. März 2025,  
um 9:30 Uhr (Ende voraussichtlich 12 Uhr) statt.

Der Treffpunkt ist in Schopfloch beim Feuerwehrhaus und in Oberiflingen 
werden die Treffpunkte wie jedes Jahr von der Jugend bekannt gegeben.

Mit Müllsäcken ausgestattet werden wir dann in Kleingruppen losziehen, um 
den verstreuten Müll einzusammeln.

Bitte bringen Sie hierzu, wenn möglich, Arbeitshandschuhe und, wer hat, eine 
Sicherheitsweste mit. Auch festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind 
zu empfehlen.

Es wäre schön, wenn Jung und Alt gemeinsam bei dieser Aktion dabei sind.

Gegen Mittag gibt es dann jeweils noch einen Abschluss mit Essen und Geträn-
ken.

Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele mitmachen würden und 
lade alle Umweltinteressierten rund um unsere Gesamtgemeinde Schopfloch 
sehr herzlich zu diesem Termin ein.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr/Euer Thomas Staubitzer,
Bürgermeister

Gemeinsamer Dorfputz  
in Schopfloch und Iflingen



Mitteilungsblatt Schopfloch2 KW 12   Freitag, 21. März 2025

Am Dienstag, 18.03.2025, durfte Ortsvor-
steher Gerhard Mutschler, die Ortschafts-
räte und Bürgermeister Thomas Staubitzer 
viele Interessierte zum Infoabend der Dorf-
gemeinschaft Unteriflingen begrüßen. Das 
Mehrzweckgebäude war voll besetzt und 
Ortsvorsteher Gerhard Mutschler führte 
seine und die Ideen des Ortschaftsrates zur 
Bildung einer Dorfgemeinschaft aus. Auch 
Bürgermeister Staubitzer begrüßte die Gäs-
te und freute sich über das große Interesse 
der Unteriflinger.

In einem Brainstorming wurden auch be-
reits erste Ideen gesammelt und aufge-
schrieben. Auch erste „Verantwortliche“ 
für gewisse Themenbereiche zeigten sich 
bereits interessiert, hier mitzuhelfen und 
zu organisieren.

Am 16. oder 17. Mai 2025 wird es eine klei-
ne Hocketse am Eugen-Hornberger-Platz 
geben, bei der nach Möglichkeit erste Er-
gebnisse und Schritte präsentiert werden 
können. Hierzu sind schon jetzt alle ein-
geladen. Nähere Informationen erfolgen 
rechtzeitig.

Nach diesem gelungenen Infoabend darf 
man gespannt sein, wie sich die Dorfge-
meinschaft weiter entwickelt. Und „entwi-
ckeln“ bedeutet, dass immer gerne Interes-
sierte sich in das Dorfleben in Unteriflingen 
mit Ideen und Tätigkeiten einbringen kön-
nen. Sprechen Sie uns einfach an.

Dorfgemeinschaft 
Unteriflingen – 

tolle  
Auftaktveranstaltung

Ortsvorsteher  
Gerhard Mutschler und der 
Ortschaftsrat Unteriflingen
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Schopflocher  
„Hüttensommer“ 2025
Auch in diesem Jahr wollen 
wir wieder zusammenkom-
men, miteinander reden und 
einfach schöne Stunden mit-
einander verbringen!
Da der Hüttensommer in 
den vergangenen Jahren ein 
voller Erfolg war, wollen wir das gerne in diesem Jahr wie-
derholen. Dieses Jahr soll der Hüttensommer in Schopfloch 
und Oberiflingen stattfinden. Das Konzept und die Überle-
gungen für dieses Jahr wollen wir gerne gemeinsam mit al-
len Interessierten besprechen.
Zu dieser Besprechung darf ich Sie ganz herzlich

am Dienstag, 25.03.2025, um 18 Uhr,
in den Sitzungssaal im Rathaus Schopfloch,  

Marktplatz 2,
einladen.

Ich würde mich sehr freuen,  
wenn viele Interessierte kommen!

Ihr Thomas Staubitzer, Bürgermeister

Bericht aus dem Gemeinderat
Sitzung vom Donnerstag, 13. März 2025

Windenergie, Vorstellung und Vergabe eines möglichen 
Flächenpoolings

Bürgermeister Staubitzer begrüßte zu Beginn der Beratung 
Herrn Hermes, den per Videoschaltung an diesem Tages-
ordnungspunkt teilnehmenden Vertreter der Firma endura 
kommunal GmbH, Freiburg.
Bürgermeister Staubitzer führte einleitend aus, dass der 
Teilregionalplan Windenergie des Regionalverbandes Nord-
schwarzwald für Schopfloch nur eine teilweise auf Gemar-
kung Schopfloch liegende Vorrangfläche ausweise, diese 
Fläche befinde sich außerdem auf Gemarkung der Stadt 
Dornstetten (diese Fläche ist in der Sitzungsvorlage mit der 
Nummer 4 gekennzeichnet). Auf Gemarkung Dornstetten 
selber gebe es noch weitere ausgewiesene Vorrangflächen.
Zur auf Gemarkung Schopfloch liegenden Vorrangfläche er-
läuterte der Vorsitzende, dass es sich hierbei um Stadtwald 
im Eigentum der Stadt Dornstetten handle, um Flächen von 
Privatwaldbesitzern und eine kleine Fläche stehe im Eigen-
tum der Gemeinde Schopfloch. Aus Sicht der Verwaltung 
sollte im Bereich der Vorrangfläche Nummer 4 möglichst 
eine Fläche für Windkraftanlagen geschaffen werden. Vor-
geschlagen werde, hierzu ein Flächenpooling durchzufüh-
ren. Was dies bedeute, werde Herr Hermes von der Firma 
endura kommunal GmbH nun per Videoschaltung erläutern.
Herr Hermes informierte anfangs darüber, dass er als Be-
rater im Bereich Windenergie für die Firma endura kom-
munal GmbH tätig ist. Die Firma sei bereits seit dem Jahr 
2010 im Bereich Windenergie tätig, wobei es sich um eine 
strategische Begleitung, vor allem von Kommunen, bis zur 
Verwirklichung der Anlage handle. Die Firma sei aber kein 
Projektentwickler. Ein Angebot für die Beratung zum mög-
lichen Windenergie-Projekt auf fraglicher Vorrangfläche sei 
der Gemeinde bereits zugestellt worden.
Zuerst ging Herr Hermes anhand einer Präsentation auf die 
Möglichkeiten des Flächenpoolings ein und erläuterte die-
ses Verfahren ausführlich. Beim Flächenpooling gehe es da-
rum, dass die Flächeneigentümer:innen eine Gemeinschaft 
bilden und dass diese dann der Kommune das Mandat ertei-
len, zu entscheiden, was mit der Fläche geschieht und dann 

einen entsprechenden Projektentwickler zu suchen und zu 
beauftragen.
Herr Hermes informierte weiter darüber, dass der Gemein-
derat der Stadt Dornstetten vor zwei Tagen einer Zusam-
menarbeit mit der Firma endura kommunal GmbH zuge-
stimmt habe und für die Vorrangflächen mit den Nummern 
2 und 3, welche vor allem im Eigentum der Stadt Dorns-
tetten stehen, solle ein Interessenbekundungsverfahren 
durchgeführt werden. Bei entsprechender Beschlusslage 
des Gemeinderats Schopfloch könnte dieses Interessenbe-
kundungsverfahren auch gleich für die Vorrangfläche Num-
mer 4 mit durchgeführt werden.
Zu den Unterschieden bei einer Planung für die Windener-
gieanlagen auf den fraglichen Vorrangflächen mit oder ohne 
Steuerung durch die Gemeinde führte Herr Hermes aus, 
dass mit Steuerung durch die Gemeinde Einfluss genommen 
werden könne auf die Anzahl der Windenergieanlagen, so-
wohl insgesamt als auch im Bereich des Waldes, dass auch 
ein größerer Abstand zur Wohnbebauung, als die vorgege-
benen 800 Meter, gefordert werden könne und es könne 
eine faire Beteiligung aller Grundstückseigentümer an der 
Pacht, auch wenn einzelne Grundstücke beispielsweise nicht 
direkt bebaut sind, geregelt werden und somit der Dorf- und 
Nachbarschaftsfrieden gewahrt werden. Das Flächenpoo-
ling stärke die Verhandlungsposition und bewahre das so-
ziale Miteinander. Pachteinnahmen und Synergien könnten 
optimiert und das Risiko reduziert werden. Die Planung er-
folge transparent und nachvollziehbar.
Zum Pachtverteilungsschlüssel erläuterte Herr Hermes, 
dass beispielsweise die Flächenpacht mit einem Anteil von 
70 % auf alle Grundstücke im Vorranggebiet verteilt wer-
den könnte, die Standortpacht könnte mit 20 % und die Ab-
standsflächen-Pacht mit 10 % dann an die Eigentümer der 
mehr betroffenen Grundstücke gezahlt werden.
Zum Zeitplan informierte Herr Hermes, dass bis zur Verwirk-
lichung mit einer Dauer von drei bis fünf Jahren zu rechnen 
sei, dies bedeute, dass frühestens in drei Jahren, eher aber 
in fünf Jahren dann eine Windenergieanlage erstellt sein 
werde.
Im Anschluss erläuterte Herr Hermes noch das Interessen-
bekundungsverfahren, mit welchem ein Wettbewerb unter 
den Projektierern geschaffen wird. Vorgeschlagen werde, 
dieses Verfahren gemeinsam für die Vorrangflächen mit 
den Nummern 2,3 und 4 durchzuführen. Für die Auswahl 
des Investors soll eine Vergabegruppe gebildet werden, wel-
che den weiteren Prozess gemeinsam mit der Firma endura 
kommunal GmbH durchführen wird. In einem ersten Schritt 
werden dann im Rahmen eines Workshops die Vergabekri-
terien festlegt. Die Firma endura kommunal GmbH schreibt 
dann mögliche Projektentwickler an und wertet die Ange-
bote aus. Diese werden dann in einem Vergabeworkshop 
der Vergabegruppe vorgestellt, eventuell erfolgen auch 
noch Einladungen zu Bietergesprächen. Die Vergabegruppe 
fasst dann eine Vergabeempfehlung an den Gemeinderat, 
welcher dann die Vergabe an einen Projektentwickler zu be-
schließen hat. Für diesen Prozess rechnet Herr Hermes mit 
einer Dauer von rund sechs Monaten, ein Abschluss ist aus 
heutiger Sicht bis etwa Oktober 2025 vorstellbar.
Zur Vergabegruppe wurde vorgeschlagen, diese von Seiten 
der Stadt Dornstetten mit Bürgermeister Haas und sieben 
Vertretern des Gemeinderats und für die Gemeinde Schopf-
loch mit Bürgermeister Staubitzer und drei Gemeinderäten 
zu besetzen.
Bürgermeister Staubitzer fasste zusammen, dass aus seiner 
Sicht eine Beteiligung am Verfahren sinnvoll sei und ergänz-
te, dass die der Gemeinde entstehenden Kosten dann vom 
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Projektierer erstattet werden. Die vorgeschlagene Beset-
zung der Vergabegruppe gehe aus seiner Sicht so in Ord-
nung und er würde gerne heute noch die drei Vertreter für 
die Gemeinde Schopfloch benennen. Sein Vorschlag hierfür 
wären die Gemeinderäte Friedhelm Kugler, Christoph Kugler 
und Michael Braun, wobei aber noch nichts abgesprochen 
worden sei.
Aus der Mitte des Gremiums wurde vorgeschlagen, dass die 
Stadt Dornstetten bei einem Sitzanteil von 2/3 auch 2/3 der 
derzeit zu tragenden Kosten übernehmen sollte.
Herr Hermes erläuterte dazu, dass wenn die Gemeinde an 
dem Interessenbekundungsverfahren teilnehmen wird, 
die Kosten auch erstattet werden, da dies vertraglich so 
mit dem Projektentwickler geregelt werden wird. Aus sei-
ner bisherigen Erfahrung könne er sagen, dass es eigentlich 
immer genug Angebote für solche Projekte gebe, da solche 
Vorranggebiete für Projektentwickler sehr wichtig und inte-
ressant seien.
Auf Frage zur Anzahl der auf der Vorrangfläche Nummer 4 
möglichen Anzahl an Windkraftanlagen antwortete Herr 
Hermes, dass hier zwei bis maximal drei Windenergieanla-
gen möglich sind und ergänzte, dass das Investitionsvolu-
men für eine solche Anlage bei rund elf Millionen Euro liegt.
Nach längerer Beratung beauftragte der Gemeinderat die 
Firma endura kommunal GmbH mit der Durchführung des 
kommunalen Flächenpoolings. Die Kostenaufteilung soll 
noch mit der Stadt Dornstetten geklärt werden. Der Beset-
zung der Vergabegruppe wurde wie vorgeschlagen zuge-
stimmt.
Folgende Gemeinderäte wurden als Vertreter in die Verga-
begruppe gewählt:
Herr Friedhelm Kugler, Herr Christoph Kugler und Herr Mi-
chael Braun

Haushaltsplan 2025, Beratung und Beschlussfassung
In seiner Haushaltsrede führte Bürgermeister Staubitzer ein-
leitend aus, dass der heute vorliegende Haushaltsplan die 
finanziellen Herausforderungen der Gemeinde Schopfloch 
in aller Deutlichkeit offenlege.
Zur Gewerbesteuer stellte der Vorsitzende fest, dass diese 
weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau bleibe, gerade 
diese Einnahme sei aber für den Schopflocher Haushalt eine 
grundlegende Säule.
Schwerpunkte bei den investiven Ausgaben in diesem Jahr 
seien der Umbau des neuen Feuerwehrhauses für Schopf-
loch (Planansatz: 2 Mio. Euro, Folgejahre: 1,6 Mio. Euro), die 
Erneuerung der Alarmierungsanlage in der Schule, Glasfa-
serarbeiten in Schopfloch und die Sanierung der Heizungs-
anlage in der Iflinger Halle. Bekanntlich seien viele große 
Investitionen geschoben oder auch gestoppt worden. So sei 
die Neugestaltung des Marktplatzes derzeit beendet wor-
den und leider müsse auch das Projekt eines Multifunktions-
spielfeldes zeitlich geschoben werden (Kosten rund 150.000 
bis 200.000 Euro).
Erfreulich sei, dass im Gewerbegebiet „Herrengarten“ in 
Oberiflingen die Bauplätze nun so weit erschlossen sind, wo-
für es auch schon ernsthafte Interessenten gebe, so dass in 
diesem Jahr mit Verkäufen gerechnet werde. Auch im Bau-
gebiet „Laiber Süd“ könne man nun Bauplätze verkaufen.
Eine große Belastung für den Haushalt stelle die Kreisumla-
ge, welche auf 41,7 % angehoben wurde, dar. Trotzdem sei 
der Erhalt des Krankenhauses in Freudenstadt sehr wichtig.
Zusammenfassend führte Bürgermeister Staubitzer aus, 
dass es für die finanzielle Zukunft der Gemeinde Schopfloch 
wichtig sei, jede Aufgabe auf ihre Notwendigkeit zu überprü-
fen und Einsparungen vorzunehmen, da auch im Jahr 2025 

kein ausgeglichener Haushalt erreicht wird. Die Zielsetzung 
der kommenden Jahre müsse sein, wieder einen ausgegli-
chenen Haushalt zu erreichen. Hierfür müsse gespart wer-
den. Er sei den Ortschaftsräten von Ober- und Unteriflingen 
und dem Gemeinderat dankbar für die sehr konstruktive 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Weiter bedankte er 
sich bei den beiden Kämmerinnen Carina Springmann und 
Tanja Bürkle, welche in diesem Jahr federführend den Haus-
haltsplan erstellt hat.
Im Anschluss erläuterte Frau Bürkle das Zahlenwerk. Ein-
leitend ging sie auf die Entwicklung der Einwohnerzahl ein, 
welche zum 30.06.2024 mit 2.622 Einwohnern etwas gestie-
gen ist (Vorjahr: 2601 Einwohner). Anschließend erläuterte 
Frau Bürkle das Volumen des Haushalts 2025 und stellte 
fest, dass im Jahr 2025 kein Ausgleich möglich sein werde. 
Im Ergebnishaushalt seien ordentliche Erträge in Höhe von 
8.150.483 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 
9.293.382 Euro enthalten. Dies ergebe ein veranschlagtes 
ordentliches Ergebnis von –1.142.899 Euro.
Der Finanzhaushalt enthalte den Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 
7.964.328 Euro, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit liege bei 8.218.757 Euro. 
Hieraus ergebe sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 
254.429 Euro. Der Finanzhaushalt enthalte weiter für Ein-
zahlungen aus Investitionstätigkeit einen Gesamtbetrag 
von 1.303.200 Euro, der Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit liege bei 3.628.500 Euro. Der ver-
anschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätig-
keit betrage somit 2.325.300 Euro. Insgesamt ergebe sich 
ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 
2.579.729 Euro.
Für diesen Betrag sei im Haushalt anstatt einer Entnahme 
aus den freien Mitteln die Finanzierung über eine Darlehen-
saufnahme, auch im Hinblick auf die Folgejahre, vorgesehen. 
Durch die bestehenden Bausparverträge gebe es die Mög-
lichkeit, hier ein Darlehen in Anspruch zu nehmen. Aufgrund 
des niedrigen Zinsniveaus der Bauspardarlehen könnte die 
Gemeinde damit die Liquiditätslage absichern und die jet-
zigen sowie zukünftigen Investitionen der Folgejahre stem-
men.
Die Hebesätze bei Grundsteuer A und B und bei der Gewer-
besteuer seien zum 01.01.2025 neu festgesetzt worden. Für 
die Grundsteuer A und B liegt dieser bei 350 v.H., für die 
Gewerbesteuer beträgt er 360 v.H.
Weiter sprach Frau Bürkle anstehende Änderungen bei der 
Steuerpflicht der Gemeinde nach § 2 b Umsatzsteuergesetz 
an. Die Gemeinde werde die Verlängerung der Übergangs-
frist in Anspruch nehmen und den § 2b UStG ab 01.01.2027 
anwenden.
Zu den Planansätzen der wichtigsten Einnahmearten im Jahr 
2025 führte Frau Bürkle aus:
Grundsteuer B:	�  380.000 Euro
Gewerbesteuer:	� 1.200.000 Euro
Einkommensteueranteil:	�  2.070.600 Euro
Familienleistungsausgleich:	�  162.600 Euro
Umsatzsteueranteil	�  580.200 Euro
Schlüsselzuweisungen	�  1.303.953 Euro
Zur Gewerbesteuer ergänzte Frau Bürkle, dass im Jahr 2024 
tatsächlich 1,18 Mio. Euro eingenommen worden seien 
(Planansatz: 1,0 Mio. Euro).
Wichtigste Ausgabearten in 2025 sind:
Finanzausgleichsumlage:	� 1.070.000 Euro
Kreisumlage:	�  1.965.170 Euro
Gewerbesteuerumlage:	�  106.000 Euro
Beim Finanzausgleich wirke sich das Jahr 2023 mit einem 
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nicht so positiven Ergebnis aus, die Gemeinde erhalte mehr 
Schlüsselzuweisungen als im Jahr 2024 und es ergebe sich 
ein positiver Saldo von 975.893 Euro.
Der Forsthaushalt wurde wie beschlossen in den Plan auf-
genommen, aus der Planung ergebe sich für dieses Jahr ein 
Ergebnis von 9.555 Euro.
Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeindeverwaltungsver-
band. Folgende Umlagen sind für 2025 vorgesehen: Umla-
ge nach Inanspruchnahme: 100.000 Euro, allgemeine Auf-
wandsumlage: 35.724 Euro und Kapitalumlage: 6.251 Euro.
Bei der Wasserversorgung wurde eine Betriebskostenum-
lage an den Zweckverband Wasserversorgung Haugenstein 
in Höhe von 200.000 Euro und eine Investitionsumlage von 
10.000 Euro eingeplant.
Bei der Abwasserbeseitigung wurde eine Betriebskostenum-
lage an den Zweckverband Abwassergruppe Haugenstein in 
Höhe von 300.000 Euro und eine Einnahme aus einer Zu-
schussauszahlung in Höhe von 40.000 Euro eingeplant.
Die Evangelische Kirchengemeinde erhält für die Beteiligung 
am Abmangel der Kindergärten eine Umlage, hierfür wur-
den 1.105.000 Euro vorgesehen.
Im Jahr 2025 sind Sanierungsmaßnahmen beim Gemein-
dehaus Unteriflingen (Sanierung Treppenaufgang und Vor-
dach) sowie die Sanierung von Straßen und Wegen vorgese-
hen (Einmündung Tulpenweg und Belag Nelkenweg).
Die wichtigsten Ausgaben im investiven Bereich (Investiti-
onsvolumen: 3,6 Mio. Euro) im Jahr 2025 sind:
•	 Neues Feuerwehrhaus in Schopfloch (3,6 Mio. Euro, da-

von 2 Mio. in 2025)
•	 Schule Schopfloch: Digitale Ausstattung (36.800 Euro), 

Sanierung Elektroinstallation und neue Alarmierungsan-
lage (240.000 Euro)

•	 Ausbau Glasfasernetz Schopfloch (370.000 Euro)
•	 Straßen, Wege, Plätze: 100.000 Euro (z. B. Querungshilfe 

im Bereich Homag, Straßenbeleuchtung Sonnenhalde)
•	 Renaturierung Tälesbach (300.000 Euro)
•	 Heizkonzept Iflinger Halle (60.000 Euro)
•	 Anschaffung Kühlwagen (5.000 Euro)
•	 Rathaus Schopfloch: Einführung der elektronischen Zei-

terfassung sowie digitale Archivierung (jeweils 5.000 
Euro)

•	 Wasserleitung Albstraße, Oberiflingen (100.000 Euro) so-
wie Umverlegung Wasserleitung Horber Straße (200.000 
Euro)

Im investiven Bereich wurden Einnahmen aus Zuschüssen 
und aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1,3 Mio. Euro 
eingeplant.
Zusammenfassend stellte Frau Bürkle fest, dass für die kom-
menden Jahre ein ausgeglichener Haushalt das Ziel sein 
müsse. Ausgaben müssten auf ihre Notwendigkeit über-
prüft und Einsparungen vorgenommen werden. Einnahmen, 
insbesondere im Bereich der Gebühren, gelte es zu überprü-
fen.
Bürgermeister Staubitzer bedankte sich bei Frau Bürkle für 
die Erstellung des Haushaltsplanes und stellte fest, dass der 
Haushalt leider nicht ausgeglichen werden könne, die Ge-
meinde bleibe aber handlungsfähig.
Nach kurzer Aussprache stimmte der Gemeinderat dem 
Haushaltsplan für das Jahr 2025 zu.

Baugebiet „Laiber Süd“, Festlegung des Bauplatzpreises
Bürgermeister Staubitzer stellte fest, dass der Prozess bis 
zur Festlegung eines Bauplatzpreises für das Baugebiet „Lai-
ber Süd“ lange gedauert habe, es ihm aber wichtig gewesen 
sei, mit verlässlichen Zahlen zu rechnen. Zwischenzeitlich sei 
die Firma Allevo Kommunalberatung mit der Kaufpreiskalku-

lation beauftragt worden und aus dieser Berechnung ergebe 
sich ein Mindestkaufpreis von 135,61 Euro/qm. Dieser Preis 
sei aus seiner Sicht im Rahmen und vertretbar. Allerdings 
sei hier unter anderem nicht der Verwaltungsaufwand für 
die Erschließung und Vermarktung des Baugebiets über die 
Bearbeitungszeit hinweg enthalten, weiter müsse die Bahn-
hofstraße im Bereich der Anbindung an das Baugebiet ange-
glichen werden und auch im Bereich der Sonnenhalde stün-
den noch Sanierungsarbeiten an. Auch rechtfertige die gute 
Infrastruktur von Schopfloch und die attraktive Lage des 
Baugebiets einen marktüblichen Quadratmeterpreis für die 
Bauplätze. Die Verwaltung schlage deshalb die Festsetzung 
eines Bauplatzpreises in Höhe von 170 Euro/qm für das Bau-
gebiet „Laiber Süd“ vor. Dieser erscheine auch im Vergleich 
mit den Nachbargemeinden gerechtfertigt.
Nach Aussprache beschloss der Gemeinderat, den Kaufpreis 
für das Baugebiet „Laiber Süd“ unter Berücksichtigung der 
sonstigen Bedingungen auf dem Grundstücksmarkt auf 170 
Euro/qm festzulegen.

Nachfolgendem Baugesuch erteilte der Gemeinderat 
das gemeindliche Einvernehmen:
- Neubau einer Doppelgarage an der Südseite der beste-
henden Montagehalle; auf Flst. 701/9, Im Herrengarten 8, 
Schopfloch-Oberiflingen

Neues Feuerwehrhaus Schopfloch, Erteilung der Bauge-
nehmigung
Bürgermeister Staubitzer gab bekannt, dass die Baugeneh-
migung für das neue Feuerwehrhaus in Schopfloch einge-
gangen ist. Ein Dank geht an den Gemeindeverwaltungsver-
band Dornstetten und das Landratsamt Freudenstadt für 
die zügige Bearbeitung.

Förderung Baumschnitt Streuobst, Frage zur Verlänge-
rung der gemeindlichen Förderung
Nachgefragt wurde bezüglich der ergänzenden gemeindli-
chen Förderung für die Obstbaumpflege, ob diese im Jahr 
2025 auslaufende Förderung verlängert werde.
Von Seiten der Verwaltung wurde dazu berichtet, dass vom 
Land bisher noch kein Aufruf bezüglich der Beantragung der 
Förderung für den Baumschnitt Streuobst eingegangen sei. 
Derzeit werde abgewartet, wie es hier weitergehe.

Sommerferienprogramm 2025
In ein paar Monaten ist es wieder so 
weit und die Sommerferien stehen 
vor der Tür. Aus diesem Grund be-
ginnen bereits die ersten Planungen 
für das Sommerferienprogramm der 
Gemeinde Schopfloch.
Wie in den letzten Jahren wollen 
wir unseren Kindern und Jugendli-
chen ein tolles und abwechslungsreiches Sommerferienpro-
gramm anbieten. Dafür benötigen wir jedoch unsere Verei-
ne, Gruppen und auch Einzelpersonen, die Lust haben, für 
unser Sommerferienprogramm ein spannendes Angebot zu 
gestalten.
Bereits im Voraus haben wir einige Vereine und Gruppen an-
gesprochen, bei der Gestaltung des Ferienprogramms mit-
zuwirken. Falls andere Vereine, Gruppen, Bürgerinnen und 
Bürger Lust haben, sich am Programm zu beteiligen, bitten 
wir, den unteren Abschnitt auszufüllen und bis spätestens 
02. Mai 2025 beim Rathaus Schopfloch bzw. den Ortschafts-
verwaltungen in Ober- und Unteriflingen abzugeben.










